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Schwerpunkt

Ein juristischer Ratgeber fiir die Praxis

Wolffers «Grundriss des Sozialhilferechts» schliesst Liicke

Das Soziallalferecht fristet in der Schweiz
ein  Mauerbliimchendasein  sondergleichen.
Sparlich st die Literatur und das Lehrange-
bot an den juristischen Fakultiten. Nun ist
die Liicke zu einem guten Teil geschlossen
worden durch den «Grundriss des Sozialhil-
Serechts» von Felix Wolffers — herausgege-
ben durch die Schweizerische Konferenz fiir
offentliche Fiirsorge SKoF. Erstmals wird
eine Gesamtiibersicht iber das Sozialhilfe-
recht der Kantone und des Bundes vorgelegt,
die sich ganz nach den Bediirfnissen der in der
Sozialhilfe Titigen ausrichtet.

In der Schweiz hat das Recht auf Exi-
stenzsicherung weit zuruckreichende
Waurzeln, und trotzdem fehlt bisher ein
entsprechender Verfassungsartikel auf
Bundesebene. Das Interesse der
Rechtslehre an Fragen des Sozialhilfe-
rechts war gering. Erst in jingster Zeit
wachst das Interesse fur Rechtsfragen
zur sozialen Sicherheit allgemein (siehe
auch der Beitrag in der ZoF 1/1994 zu
Coullery’s Buch «Das Recht auf Sozial-
hilfe»).

Das steigende Interesse der Juristen
geht einher mit einer wachsenden Zahl
von Beschwerden zu Sozialhilfe-Ent-
scheiden. Dies konnte damit zusam-
menhangen, dass seit kurzem die Kli-
entel der Sozialhilfe breiter geworden
ist. Leute mit einer guten Ausbildung
sind eher geneigt, sich gegen einen Ent-
scheid zu wehren als eher randstandige
Personen. Zudem entspricht es einer
allgemeinen Tendenz, dass die Burge-
rinnen und Burger beschwerdefreudi-

ger werden und sich eher fiir ihre (ver-
meintlichen) Rechte wehren.

Typisch fur diese Situation ist denn
auch die Entstehungsgeschichte von
Wolffers Buch. Es ist gewachsen aus
einem Bedirfnis aus der Praxis, ge-
schrieben fiir die Praxis. Wahrend sei-
ner fritheren Tatigkeit bei der Firsor-
gedirektion der Stadt Biel bearbeitete
Felix Wolffer Beschwerden aus dem
Sozialhilfebereich. Er musste feststel-
len, dass auf diesem Gebiet praktisch
keine Literatur existierte, und auch
nur sehr wenige veroffentlichte Ge-
richtsentscheide vorlagen. So entstand
die Idee zum Buch, getragen von ei-
nem wachsenden Interesse fiir dieses
Fachgebiet. Die praktische Umsetzung
— neben der Haupttatigkeit in der
Verwaltung — nahm rund drei Jahre
in Anspruch.

In den Grundriss sind die einschlagi-
gen kantonalen und eidgendssischen
Gesetze und Verordnungen eingeflos-
sen, die Fachliteratur aus der Schweiz
und den Nachbarstaaten wurde einbe-
zogen, schliesslich verarbeitete der Au-
tor rund 200, meist unveroffentlichte
Entscheide, die ihm grossenteils von
der SKOF zur Verfiigung gestellt wur-
den.

Unentbehrlich fiir die Praxis

Entstanden ist ein 230 Seiten starkes
Buch, von dem SKo6F-Geschiftsfiihrer
Peter Tschumperlin sagt, es sollte in
keinem Sozialamt, keiner Gemeinde-
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verwaltung fehlen. Das Werk ist trotz
des juristischen Inhalts leicht lesbar;
Fachausdriicke und juristische Begriffe
werden laufend erklart. Der Grundriss
ist gegliedert in die drei Teile «Grund-
lagen», «Materielles Sozialhilferecht»
und «Verfahren und Datenschutz».
Diese Teile sind wiederum unterteilt in
bewusst knapp gehaltene Kapitel. Das
ausfihrliche Inhaltsverzeichnis eignet
sich wie ein Stichwortregister, um
rasch auf eine Frage bei der Bemessung
der materiellen Hilfe, zum Beispiel
nach den anrechenbaren Ausgaben fiir
Bekleidung oder die Zumutbarkeit der
Rickerstattung von Sozialhilfe, Ant-
worten zu finden.

Die Tiefenscharfe geht nicht in allen
Bereichen gleich weit. Sehr eingehend
befasst sich Felix Wolffers mit den
«Richtlinien fiir die Bemessung der So-
zialhilfe» der SKoF. Diese pragten
«den Unterstitzungsalltag in den mei-
sten Kantonen und bewirken eine weit-
gehende Harmonisierung des Lei-
stungsrechts», schreibt der Autor.
Seine Ausfithrungen im Kapitel 12 zur
Bemessung der wirtschaftlichen Hilfe
sind als eine Art erweiterter und ver-
tiefter Kommentar zu den SKoF-
Richtlinien direkt anwendbar.

Wie zum Beispiel die Unterstiit-
zungsleistungen einer alleinerziehen-
den Mutter mit Kindern berechnet
werden, zeigt eines der im Anhang auf-
gefihrten Berechnungsbeispiele. Die-
ser Teil durfte von Studierenden und
Behordenmitgliedern besonders ge-
schatzt werden.

Weniger gut zur direkten Umset-
zung in der Praxis eignen sich bei-
spielsweise die Ausfithrungen im Kapi-
tel zur «Familienrechtlichen Unter-
stutzungspflicht und Riickerstattung».
Dieser Teil des ZGB ist veraltet (und in
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Revision), und die kantonalen Rege-
lungen betreffend die Durchsetzung
von Anspriuchen der Hilfesuchenden
beziehungsweise der Flrsorgebehorden
gegenuber  unterstitzungspflichtigen
Verwandten «lassen einen gemeinsa-
men Nenner vermissen», wie Wolffers
feststellt. Deshalb ist in jedem Kanton
auf die dort geltende Praxis abzustellen
— sofern es eine gibt, denn grosse Un-
terschiede bestehen auf diesem Gebiet
sogar von Gemeinde zu Gemeinde.

Sozialhilfe im Asylbereich

Die Grundziige der Sozialhilfe im Asyl-
bereich werden von Wolffers knapp
und verstandlich dargelegt. Der Autor
verweist darauf, dass in der Asylfur-
sorge politische Entscheide Vorrang
haben vor rechtsdogmatischen oder
fiirsorgerischen Leitsdtzen und die vom
Bund erlassenen Rechtsgrundlagen ei-
nem stindigen Wandel unterworfen
sind. Konkrete Angaben im «Grund-
riss der Sozialhilfe», die sich lediglich
auf Verordnungen des Bundes stiitzen,
diirften deshalb keine allzu lange «Le-
bensdauer» haben.

Charlotte Alfirev-Bier:

Felix Wolffers: «Grundriss des Sozialhilfe-
rechts, 1993, erschienen im Verlag Paul
Haupt, Bern. Miiglieder der SKoF bzw.
deren Behordenmutglieder und Sozialarber-
terInnen kionnen das Buch ber der SKoF
( Miihlenplatz 3, 3000 Bern 13, Tel. 031/
312 55 58) zum Vorzugspreis von Fr. 60. —
bestellen. Der Ladenpreis betrigt Fr. 68. — .
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Schwachstellen 1im Sozialhilferecht

Felix Wolffers hat einen «Grundriss
des Sozialhilferechts» geschrieben,
also den Ist-Zustand erhoben und
dargestellt. Mit personlichen Kom-
mentaren hat er sich stark zurickge-
halten; nur vereinzelt tauchen Hin-
weise im Text oder in den Fussnoten
auf, wonach er eine Praxis kritisiert,
da diese mit den Grundrechten nicht
zu vereinbaren sel.

Wer sich so intensiv mit einem
Fachgebiet auseinandersetzt, bildet
sich auch seine eigene Meinung. Die
folgenden  Schwachstellen ortet
Wolffers und findet eine Diskussion
daruber wichtig:

® Die Rechtslage ist fur den Sozial-
hilfeempfanger wenig transparent.
Nicht einmal die Bundesverfassung
sagt klar, ob es ein Recht auf Exi-
stenzsicherung gibt.

® Die geringe Normendichte Ilasst
den Behorden einen (zu) grossen
Spielraum und erhoht die Gefahr von
rechtsungleicher oder gar willkurli-
cher Behandlung der Hilfesuchenden.

® Verbindliche und auf schweize-
rischer Ebene giiltige Richtlinien fur
die Bemessung der Hilfe fehlen. Die
SKoF-Richtlinien vermogen diesen
Mangel, so Wolffers, nicht zu behe-
ben, da sich die Behorden nicht
zwingend daran halten missen und
zum Teil versuchen, Leistungen zu
kirzen.

® Bei der Verwandtenunterstiit-
zungs- und Riickerstattungspflicht

ist eine vermehrte Harmonisierung
notwendig.

® Is fehlen klare Regeln zum
Entzug oder der Kiirzung von So-
zialhilfeleistungen; hier gibt es in
der Praxis viele problematische
Entscheide.

® Die Finanzierung der Sozialhilfe
ist heute rein kantonal geregelt. Bei
weiterhin  hoher Arbeitslosigkeit
wird es umso dringender, dass der

Ab Seite 52 veroffentlichen wir
in leicht iiberarbeiteter Form
das Kapitel 7, «Grundprinzi-
pien der Sozialhilfe» aus Wolf-
fers Buch.

Bund mit einem Lastenausgleichssy-
stem eingreift. Dazu bedirfte es ei-
ner Verfassungsbestimmung, die
das Recht auf Existenzsicherung
festschreibt und dem Bund die
Kompetenz einrdumt, ein Rahmen-
gesetz zur Sozialhilfe zu erlassen.
Das Prinzip, die Hilfe den indivi-
duellen Bedurfnissen anzupassen,
sei grundlegend, meint Wolffers und
widerspricht Befurchtungen, durch
eine hohere Normendichte wiirde
dieses gefahrdet. Im Gegenteil
glaubt er, die individuelle Hilfe
wurde erleichtert, wenn Sozialar-
beiter und Behorden in einem Ge-
setz hinreichende Kriterien zu ei-
nem angemessenen Vorgehen fin-
den wirden. cab

51



	Ein juristischer Ratgeber für die Praxis : Wolffers "Grundriss des Sozialhilferechts" schliesst Lücke

